
August Gebeßler; Einführung in die Tagung 

„Altstadt in der Erneuerung - Ziele und Chancen der 
Denkmalpflege in den historischen Stadtkernen" - das 
ist unser Tagungsthema. 

Das Kronenzentrum, unser Tagungslokal, liefert zu die- 
sem Thema sicherlich keinen unmittelbar plausiblen 
Einstieg, zumindest nicht so, wie es jetzt dasteht - eher 
dann schon, wenn man weiß, wie und warum das Gan- 
ze so geworden ist. 
Der Herr Oberbürgermeister wird sicherlich nachher 
darauf eingehen - zunächst auf das prächtige Fach- 
werkhaus, das „Gasthaus zur Krone", das bis 1972 an 
dieser Stelle der einstigen Bietigheimer Stadteinfahrt 
seinen Platz gehabt hat. (Heute würde niemand mehr 
für dieses Haus einen Abbruchantrag einreichen.) Aber 
so war es zumindest damals vielfach mit den Denkmal- 
abbrüchen: Einerseits eine gewisse baupflegerische 
Vernachlässigung des Alten; das war dann auch schon 
fast gleichbedeutend mit bevorstehender Baufälligkeit. 
Andererseits die Fragen um die wirtschaftliche Unzu- 
mutbarkeit einer Erhaltung, die damals leicht zu „be- 
weisen" war, weil sie niemand nachgeprüft hat! 
Ausschlaggebend für den Abbruch des Kronen-Gast- 
hauses war aber dann eigentlich die stadtpolitische Er- 
wartungshaltung auf einen Großbau an dieser Stelle - 
zunächst nur auf ein Gemeinschafts-Warenhaus, dann 
dazu auch der Wunsch nach einem Veranstaltungszen- 
trum - d.h. mit einem Kaufhaus im Erdgeschoß - un- 
ten Shopping, oben der Schubert-Liederabend mit Fi- 
scher-Dieskau die Stadtkultur finanziell entlastet 
durch den Hausgenossen Commerz - das Kaufhaus 
wiederum baulich gut maskiert, d.h. eingebunden in 
den stadtrepräsentativen Rahmen einer schwarzver- 
glasten Großarchitektur. 

Der übernommene Hausname „Krone" erinnerte au- 
ßerdem an Geschichte, an Tradition, signalisierte „Be- 
währtes und Vertrauen". 
Inzwischen, d.h. nur 15 Jahre später, im vorigen Jahr, 
wurde der düstere Kubus bereits als altstadtfeindlich 
empfunden, wurde mit dem heutigen Architekturkleid 
überzogen, wurde - wie in unseren Jahren schon so ei- 
niges aus der Nachkriegsarchitektur - sozusagen „über- 
formt". 
Für die Denkmalpflege, die sich inzwischen mit einem 
zunehmend weitmaschigen Auswahlsieb bekanntlich 
auch bereits um die zeittypischen Bauten der fünfziger 
und der sechziger Jahre kümmert, könnte man hier ei- 
gentlich reklamieren, daß ihr mit dieser Überformung 
möglicherweise ein künftiges Baudenkmal entzogen 
wurde. 
Nun wird niemand hier im Saal dieser Anspielung eine 
große Ernsthaftigkeit beimessen. Aber es ist schon auch 

des Nachdenkens wert, wenn die Architekturprodukte 
unserer Jahrzehnte, und dies ja nicht nur in Ausnahme- 
fällen wie etwa beim Hertie-Eiermann in Stuttgart, der 
seinerseits vorher den berühmten Mendelsohn-Bau ver- 
drängt hatte - wenn diese Altstadt-Neubauten manch- 
mal schon wieder „verbessert", überformt oder gar be- 
seitigt werden, bevor sie überhaupt sozusagen in die 
Jahre kommen und sich vor der Geschichte bewähren 
konnten -, d. h. wenn ausgerechnet aus lauter Fürsorge 
um das Altstadtbild, um das geschichtlich geprägte Alt- 
stadtbild, heutigen Architekturleistungen die Möglich- 
keit verweigert wird, in die Zukunft hinein zum Ge- 
schichtszeugnis zu werden. 

Nun muß man beim Kronenzentrum aber doch dies 
konzedieren, Herr Oberbürgermeister: Wer diesen 
schwarzglänzenden Großbau vorher in seiner anony- 
men und hohlen Noblesse gekannt hat, der wird mit Ih- 
nen über diese Umbaumaßnahme auch nachträglich 
keinen Diskurs vom Zaun brechen wollen. 

Nehmen wir aber das Kronenzentrum hier zunächst 
doch als ein naheliegendes Beispiel für das Ausmaß, in 
dem heute von der kommunalpolitischen Verantwor- 
tungsebene her (sagen wir einmal ganz generell:) Alt- 
stadtverpflichtung gesehen und Altstadtzuwendung ge- 
leistet wird. 

Dabei werden mich zumindest die Fachkollegen vor- 
sorglich und sofort korrigieren und (unüberhörbar im 
distanzierten Unterton) darauf hinweisen, daß neuge- 
stalterische Maßnahmen wie beispielsweise diese Über- 
formung mit unserem Denkmalthema, mit Denkmal- 
erhaltung nichts zu tun haben. 

Zumindest den Insidern hier im Saal muß heute nicht 
mehr groß erklärt werden, daß und warum die Konser- 
vatoren ein gespaltenes Verhältnis zur Stadtbildpflege 
haben - d.h. zu all dem, was heute unter Stadtbildpfle- 
ge subsumiert werden muß. 

So ist die Disziplin Stadtbildpflege einerseits, d.h. so- 
weit sie als Reaktion auf das bekannte Nachkriegsbau- 
geschehen in den alten Städten in ihren Kernanliegen 
auf das störungsfreie Einordnen der Neuarchitektur 
ausgerichtet ist, längst auch zu einem hilfreichen Part- 
ner der Stadtdenkmalpflege geworden. 

Vor allem dort, wo es bei den sogenannten Gesamtanla- 
gen laut Gesetz um den Schutz des Erscheinungsbildes 
einer historischen Baulandschaft geht, hat sich die 
stadtbildpflegerische Argumentation oft genug als zu- 
sätzliche Absicherung auch der stadtdenkmalpflegeri- 
schen Belange ausgewirkt. 

Die ersten Vorbehalte treten bekanntlich dort immer 
auf, wo sich die stadtbildpflegerischen Bestrebungen 
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nur noch als gestalterisches Harmonisierungsunterneh- 
men verstehen, wo sie die notwendige gestalterische 
Auseinandersetzung zwischen Alt und Neu unzulässig 
verkürzen, indem sie sich allzu vordergründig auf die 
bequeme Seite der bekannten Anpassungsarchitektur 
schlagen. 

Die eigentlichen Abgrenzungsprobleme und Konflikte 
zwischen Stadtbild- und Denkmalpflege treten dann 
dort allerdings offen zutage, wo es für die Denkmal- 
pflege sozusagen um das Eingemachte geht, d.h. wo die 
Stadtbildanliegen - kurz gesagt - unter dem Stichwort 
„Aufwertung" auch den Denkmalbestand berühren und 
dort direkt oder indirekt zum Nachteil werden für die 
geschichtliche Substanz. 

Oder deutlicher gesagt: wo sie dann in der Endauswir- 
kung im Übermaß auch zu Substanzeinbußen führen. 

Nun geht es in unserer Tagung nicht um Stadtbildpfle- 
ge und um die emotioneilen Bedürfnisse, von denen sie 
in der Öffentlichkeit getragen und bestätigt wird, son- 
dern - im Kernanliegen - um die Voraussetzungen, mit 
denen die Stadterneuerung im Denkmalbestand, in den 
Baudenkmälern wie im Archäologiebereich erhaltungs- 
freundlicher gestaltet werden kann. 

Man muß dazu vorweg aber doch zweierlei sauber tren- 
nen; Die breite Öffentlichkeit hat ihren Zugang zur 
Welt der Denkmäler seit jeher von der optischen Seite 
her gewonnen. Insofern gehört es zunächst zu den na- 
türlichen Gegebenheiten einer heutigen Denkmalzu- 
wendung, wenn jede Sanierungs- oder Neubaumaßnah- 
me, die historisch-gestalterisch zur Stadtbildaufwertung 
führt, nur als Zugewinn für das Denkmalthema begrüßt 
wird - wenn Denkmalpflege in erster Linie verstanden 
wird als Pflege des Schönen. 

Etwas anderes ist es freilich, wenn die Sanierungsver- 
antwortlichen vor diesem Hintergrund ihre Erneue- 
rungspraxis sozusagen als Wunschkonzert betreiben, 
wenn neben den funktionalen Bedürfnissen in erster Li- 
nie auf optisch überzeugende, beifallsichere Neuwerter- 
gebnisse hingearbeitet wird, andererseits aber doch wis- 
send, und das unterstelle ich hier einmal, nämlich wis- 
send um die Bindung der Denkmaltatsache an das Vor- 
handensein historisch-materieller Substanz, die heute 
im Übermaß vernachlässigt wird. 

Die meisten hier im Saal sind doch Altstadtpraktiker 
genug, um zu wissen, was damit konkret gemeint ist - 
daß und in welchem Ausmaß die Denkmalerhaltung 
längst überlagert wird von den Bedürfnissen nach 
Stadtbildwirkung. 

So wird heute doch nahezu jeder Abbruchantrag im 
Denkmalbereich vorsorglich gleich verbunden mit der 
Zusage des stadtbildgerecht-kopiegetreuen Neuaufbau- 
es; wie es heißt; aus Rücksichtnahme auf das histori- 
sche Straßenbild - wenn man schon nicht die Erwar- 
tung unterstellen will, daß auf diese Weise der Ab- 
bruchantrag bei den Denkmalbehörden zügiger über 
den Schreibtisch zu bringen ist. 

Eigentlich problematisch ist dabei aber im Hintergrund 
die Auffassung von der Notfalls-Ersetzbarkeit, von der 
beliebigen Wiederholbarkeit des Baudenkmals; d.h. 
die Erhaltungspflicht gegenüber dem Original wird da- 
mit relativiert, womit für den nächsten schwierigen Er- 
haltungsfall der Weg des geringsten Widerstandes, eben 
Kopieaustausch, auch schon wieder vorprogrammiert 
ist. 

Oder nochmals zurück zur Praxis der sogenannten 
Überformungen, wo nun nicht wie hier beim Kronen- 
zentrum wenigstens neue Architekturqualität gesucht 
wird, sondern häufiger eben der Rückbau ins Histori- 
sche. So in Calw beispielsweise, wo zwischen alten 
Fachwerkhäusern der Nachkriegs-Beton- und Glas-Ku- 
bus einer Bank eines Tages wieder eingerüstet wurde 
und nach dem Ausrüsten dann völlig neu verkleidet da- 
stand (und dort noch so steht), nämlich als Fachwerk- 
doppelhaus so in der Art des 18. Jahrhunderts. Das 
heißt, von der kreativen Seite her im Grunde eine dop- 
pelte Nullösung; historische Architektur endgültig ein- 
geordnet in den beliebig verwandelbaren Kulissenbe- 
reich. 

Ein eigenes Kapitel in diesem Zusammenhang wäre 
schließlich die heutige Praxis in der Fassadenrenovie- 
rung. Damit es nun keine Mißverständnisse gibt: Ich 
rede hier nicht von jenen Detailerneuerungen, mit de- 
nen die baulich und optisch vernachlässigten und des- 
wegen stets auch abbruchbedrohten Althäuser wieder 
zum Ansehen gebracht und so auch zur Grundlage wur- 
den für die heutige Altstadtzuwendung. 

Mir geht es hier vielmehr um jene Maßnahmen, bei de- 
nen die Althäuser nun nicht von einem baulichen In- 
standsetzungsbedarf her, sondern allein nach den ei- 
gengesetzlichen Leitgesichtspunkten der Ortsbildpflege 
und der Stadtbildaufwertung sozusagen in die Kur ge- 
nommen werden - mit gründlicher Bestandserneue- 
rung, angefangen von den ausgetretenen Eingangsstu- 
fen, über den Verputz hinauf bis zur Dachhaut, denk- 
malpflegerisch selbstverständlich alles historisch getreu 
nach Befund, in der praktischen Endauswirkung zu- 
meist aber verbunden mit einem Totalverlust jener hi- 
storischen Substanzschichten, die als „Haut", als „Ge- 
schichte zum Anfassen" oft genug für das einfachere 
Denkmalhaus die einzige Verweismöglichkeit auf sein 
Alter, auf seine Geschichtlichkeit darstellen. 

Aber vernachlässigen wir hier in Bietigheim dieses 
sichtlich unbequeme Thema. 

Ich verweise nur noch kurz auf die zwei Maßnahmen- 
felder, die uns dann auch in der Tagung hauptsächlich 
beschäftigen werden: 

Zum einen der Hinweis auf den Nutzungs-, auf den Sa- 
nierungsumbau im Inneren der Denkmalhäuser, der 
uns auch ohne die gefürchtete Totalauskemung erfah- 
rungsgemäß unendlich viel an Eingriffen in den ge- 
schichtlich relevanten Hausbestand und dabei auch an 
vermeidbaren Substanzeinbußen bringt. 

Vieles dabei aus Unwissenheit (darüber wird hier noch 
zu reden sein), vieles aber auch bedingt durch die Auf- 
fassung, die das Wesentliche am Denkmalhaus noch 
immer zuerst in der Fassade sieht, den Stadtbildwert, 
und dementsprechend auch praktisch verfährt. 

Zum anderen schließlich noch der Verweis auf die Ein- 
griffe in den Stadtboden, auf das Einbringen der infra- 
strukturellen Erschließungsmaßnahmen, die in ihrer 
unterschiedlichen Notwendigkeit hier zunächst gar 
nicht weiter in Zweifel zu ziehen sind. Ich folge hier 
auch nicht der Unterstellung, die beispielsweise in der 
massierten Anlage von Tiefgaragen, d.h. in der Verban- 
nung des zwar einkaufserwünschten, aber optisch stö- 
renden Autobleches unter die Erde, vor allem ein Indiz, 
eine Mentalität am Werke sieht, die darüber ist, die Alt- 
städte als „heile Welt" zu vermarkten. 
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Dabei ist diese „Unterstellung" auch wieder nicht frei 
erfunden: In Ulm beispielsweise wurde von der kom- 
munalpolitischen Verantwortung her kürzlich gesagt, 
daß man (ich zitiere) „in der Entwicklung zu einer er- 
lebnisbetonten Dienstleistungs- und Versorgungskul- 
tur" vor allem „die Substanz der Jahrhunderte und ihre 
gestalterische Unverwechselbarkeit (sprich Stadtbild- 
wirkung) mehr ausspielen müsse"! Wie gesagt: Nur ein 
Zitat. 

Aber zweifellos ist wohl eines: Der Stellenwert, den wir 
dem Stadtbildanliegen in der Gleichsetzung mit dem 
Denkmalthema unkritisch eingeräumt haben, ist zumin- 
dest eine wesentliche Ursache dafür, wenn demgegen- 
über der historische Boden, über den noch zu reden 
sein wird, inzwischen weithin als legitimes Verfügungs- 
areal betrachtet wird, in dem alles, was uns optisch im 
Stadtbild unliebsam ist und praktisch sowieso nur in 
der Erde Platz hat, heute so fraglos, so massiert und zu- 
meist auch noch verstanden als Altstadtgewinn vergra- 
ben werden kann. 

Ich habe diesen Sachverhalt hier deswegen vorange- 
stellt, weil er Bestandteil der Stadterneuerungspraxis 
und als solcher sicherlich mit eine Hauptursache dafür 
ist, wenn das zitierte Kernanliegen unserer Tagung, 
nämlich verbesserte Ansätze zu gewinnen für mehr Sub- 
stanzerhaltung, mehr Verständnis für die unsichtbaren 
Geschichtswerte hinter den Fassaden oder im Stadtbo- 
den zu erreichen, möglicherweise nicht auf Anhieb an 
den Mann zu bringen ist. 

Ich halte es zudem für gesprächsdienlich, wenn wir uns 
- und ich meine damit vor allem auch unsere Partner 
auf der kommunalen Seite wenn wir uns zunächst je- 
denfalls auch gegenseitig in den wohl sehr unterschied- 
lichen Realitäten und öffentlichen Erwartungshaltun- 
gen, in die wir täglich verspannt sind, zur Kenntnis neh- 
men. 

Damit es nun keine Mißverständnisse gibt: Wir werden 
hier keine neue Denkmalfeindlichkeit reklamieren. Im 
Gegenteil: Beim Sachverhalt, der hier einzuklagen ist, 
geht es fast durchweg um die Auswirkung von Maßnah- 
men, die zumindest im Ansatz denkmalfreundlich, ja 
denkmaldienlich gedacht sind. 

Sei es nun der Bereich der Hausrenovierungen oder der 
der Umnutzungseingriffe, oder der der Erschließungs- 
eingriffe im Stadtboden. 

Beklagt werden hier also nicht die Maßnahmen als sol- 
che, sondern das Ausmaß, in dem sie Einbußen in der 
Denkmalsubstanz bewirken, das Übermaß, oder besser: 
das vermeidbare Übermaß. 

Der Sachverhalt ist zugegebenermaßen schwierig zu 
vermitteln. 

Noch vor einem Jahrzehnt, zur Zeit der ungesteuerten 
Denkmalabbrüche, war es im Grunde noch ein leichtes, 
die Denkmalverluste bewußt zu machen. Da sah man 
spätestens am Neubau, was da passiert ist. 

Das Substanzthema hingegen, mit dem wir es hier letzt- 
endlich zu tun haben, ist heute in der konservatorischen 
Argumentation fast zu einer Art Dauerbrenner und so 
auch in seiner abstrakten Begrifflichkeit für viele mitt- 
lerweile zu einem Reizthema geworden. 

Dieser Umstand entbindet uns in der Altstadtverant- 
wortung nicht von den denkmalpflegerischen Grundtat- 
sachen: Das öffentliche Interesse im Denkmalthema 

hat nun einmal seine Wurzel in einem Grundbedürfnis 
nach Geschichte, nach materieller Erinnerung. 

In diesem Sinne werden die Denkmäler, die Ge- 
schichtsdenkmäler erhalten, und wenn es sein muß: 
auch zu einem höheren Preis - als authentische Erfah- 
rungswerte aus der Vergangenheit, deren Zeugniswert 
sich definiert aus der Glaubwürdigkeit ihrer unwieder- 
holbaren materiellen Substanz. 

Zumindest hier im Saal sollten wir uns zunächst auf 
dieses Axiom, auf diesen inhaltlichen Standort gedul- 
dig einigen - wenn die Tagung in ihrem Kernanliegen 
nicht im Sande verlaufen soll. 

Wir müssen deswegen die bekannten Realitäten in un- 
serer Tagespraxis nicht vor der Tür lassen. Das heißt 
zum Beispiel: Wenn wir in das heutige Sanierungsge- 
schehen hinein mehr Bestandsschonung, mehr Sub- 
stanzbewußtheit erreichen wollen, dann sollten wir zu- 
nächst auch darüber nachdenken, wie weit wir selbst 
mit unseren bisherigen Praxisergebnissen das Verhält- 
nis zwischen Denkmälern und Öffentlichkeit mitbela- 
stet haben. Hausgemachte Probleme, wenn Sie so wol- 
len. 

Zur Erklärung erinnere ich nur in Stichworten bei- 
spielsweise an die Veröffentlichung denkmalpflegeri- 
scher Renovierungsergebnisse, an die Publikationsma- 
sche mit dem gängigen Photovergleich: Zustand vorher 
- Zustand nachher. 

Zustand nachher, d. h. dann zumeist baupflegerische 
Neuwertigkeit, selbstverständlich befundgetreu histo- 
risch, möglichst auch noch Rückführung auf den „origi- 
nalen" Zustand, in jedem Fall aber eben Ergebnisse, an 
denen dann jedermann und auf Anhieb auch begreifen 
wird, daß da mit viel Geld und Spezialistenverstand 
auch kräftig was getan wurde und insofern - wie beim 
Neubau - auch eine Einweihungsfeier verdient. 

Es stimmt zumindest nachdenklich, wenn die Denkmal- 
verantwortlichen ausgerechnet mit der Eingriffstat- 
sache auch noch Werbung machen für das Denkmal- 
thema - wenn nicht die erhaltende Reparatur (Instand- 
setzung), sondern eben das Neuwertergebnis amtlich 
ausgewiesen wird als Maßgabe für den richtigen Denk- 
malumgang. 

Oder die Archäologen, die auch für den Stadtkern in 
begründeter Weise ihr Postulat erheben müssen, näm- 
lich: Grabung nicht überall, wo möglich, sondern nur 
dort, wo unumgänglich. Eben diese gleichen Archäolo- 
gen stehen sich dabei zwangsweise, wenn ich das so sa- 
lopp sagen darf, immer wieder auch selbst im Wege 
durch das Vorweisen ihrer spektakulären Fundergeb- 
nisse, mit denen sie täglich - sei es in Ulm, in Heidel- 
berg oder in Konstanz - eben auch auf die Aussagefül- 
le, auf die Empfindlichkeit des historischen Bodens 
hinweisen und damit bei der verantwortlichen Stadtöf- 
fentlichkeit zumeist doch nur das Gegenteil bewirken - 
nämlich die Erwartungshaltung an das Machbare einer 
Denkmalpflege, mit der sich heutzutage offensichtlich 
beides unter einen Hut bringen läßt: Vergangenheit 
und Gegenwart, beides als Zugewinn - im Stadtboden 
die Tiefgarage und im Rathausfoyer dann die angefüll- 
ten Vitrinen mit den bestaunten Grabungsfunden. 

Oder dann auch die Denkmalpflege, die - soweit es 
personell leistbar ist - vor der Innensanierung des Alt- 
hauses selbstverständlich alles historisch Bemerkens- 
werte an Gestaltetem und an Gestaltungsspuren nam- 
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haft macht, in der praktischen Auseinandersetzung al- 
lerdings auch nur dies dann als schutzwürdig geltend 
machen kann. Das Denkmalschutzgesetz verlangt sinn- 
gemäß für den schutzwürdigen Gegenstand die An- 
schaulichkeit geschichtlicher Bedeutung - sei es in der 
Stuckdecke oder im spätgotischen Dachstuhl, sei es im 
Innengrundriß des Hauses oder in der bemalten Fach- 
werkwand, die in einer ausnahmsweisen Voruntersu- 
chung noch rechtzeitig freigelegt wurde oder seien es 
vor allem diejenigen interessanten Bestandsschichten, 
beispielsweise das Lehmflechtwerk oder der intarsierte 
Altfußboden, die erst im Sanierungseingriff aufgedeckt 
und erfahrungsgemäß nur noch dann erhalten werden, 
wo die längst festliegende Umbauplanung dies viel- 
leicht noch erlaubt. 

Gar nicht zu reden von jenen Geschichtsspuren, die - 
sagen wir - unwissend und damit als Dunkelziffer für 
immer verlorengehen. Gerade auch darauf werden wir 
in dieser Tagung noch zurückkommen. 

Alles andere an älterem Substanzbestand im Althaus - 
und darum geht es mir im Moment - wird mit dieser 
dinglichen Eingrenzung des Erhaltenswerten (von der 
Denkmalpflege her selbstverständlich ungewollt) für 
den Maßnahmeträger aber als gern aufgegriffener Ver- 
fügungsbereich ausgewiesen. 

Dieser Sachverhalt ist dann auch der Anlaß, um eine 
zweite grundsätzliche Position wenigstens als Einschal- 
tung hier in den Raum zu stellen und Sie damit viel- 
leicht sogar zu provozieren: 

Seitdem es die Institution Denkmalpflege gibt, orien- 
tiert sich der Umgang mit der materiellen geschichtli- 
chen Hinterlassenschaft und dabei auch die Frage nach 
dem geschichtlich Belangvollen, nach dem Erhaltens- 
werten an den Vorgaben der Denkmalpflege bzw. an 
den bekannten Bedeutungskategorien, die - wie schon 
gesagt - vom Denkmalschutzgesetz als Maßgabe gesetzt 
werden und bei der Denkmalauswahl bekanntlich er- 
füllt sein müssen. Das hat von' den inhaltlichen Anlie- 
gen des Denkmalthemas und von der denkmalschutz- 
rechtlichen Seite her zunächst seine Richtigkeit. 

Andererseits (und das hat nun noch lange nichts mit 
Nostalgie zu tun) erhält der_bewahrende Umgang mit 
Geschichtszeugnissen seinen Sinn letztendlich erst da- 
durch, daß damit auch ein emotionales Bedürfnis nach 
geschichtlich Geprägtem in unserer Umwelt erfüllt 
wird. 

So wird auch das Denkmalgeschehen von jeher mehr 
oder minder deutlich begleitet von der Frage, wieweit 
wir diesem Bedürfnis auch wirklich entsprechen, wenn 
wir die Frage nach dem erhaltenswerten Bestand in ei- 
ner Art Schwarz-Weiß-Verfahren verkürzen auf die 
Denkmalfrage Ja-Nein - bzw. wenn die Erhaltungs- 
praxis (und so läuft sie ja auch) beschränkt bleibt auf 
lediglich das gesetzlich bestätigte Denkmal, d.h. nur 
auf den Bestand, an dem das Wirken der Geschichte 
über Gestaltungsspuren anschaulich vermittelt wird. 

In diesem Rahmen wird selbstverständlich auch das 
Einfachere, werden auch die Zeugnisse handwerklicher 
Tätigkeit als erhaltenswert angesehen - sei es der Holz- 
balken mit den Merkmalen handwerklicher Zimmer- 
mannskunst, sei es das steinerne Fenstergewände mit 
der barocken Profilfase, sei es der historische Wandver- 
putz, der als Träger von älteren Farbresten (aber eben 
erst dann!) interessant wird, oder seien es im Stadtbo- 

den, d.h. heute oft genug auch in der alten Latrinengru- 
be, die Fundzeugnisse aus dem mittelalterlichen Stadt- 
leben. 
Alles andere jedoch an anonymer Altsubstanz oder 
auch an einfachsten Altbauten, das nicht den verpflich- 
tenden Denkmalstempel trägt, wird damit nun umge- 
kehrt als verfügbarer Eingriffsbereich verstanden und 
dann ebenso auch behandelt. Worauf ich hinaus will: 
Wir alle hier im Saal sind doch zumindest so weit mit 
der heutigen Sanierungspraxis verbunden, daß wir ei- 
gentlich wissen müßten, was da und in welchem Aus- 
maß an anonymer Geschichtssubstanz täglich beseitigt 
oder weggebaggert und jedenfalls auf die Müllhalde ge- 
kippt wird. 

Vieles dabei mag tatsächlich belanglos sein, aber weit- 
hin geht es doch um einen Bestand, der für das einzelne 
Denkmalwerte, für das Gestaltete schließlich erst den 
materiellen Zusammenhang stiftet und in dieser Rolle 
mit zum Träger des Geschichtlichen wird. 

Diese Erfahrung steht (um mich zusätzlich zu erklären) 
auch im Hintergrund, wenn beispielsweise den Ge- 
meinden über die Erhaltungssatzung nach §39h des 
Bundesbaugesetzes die Möglichkeit gegeben ist, auch 
jene einfacheren alten Bauquartiere als erhaltenswert 
auszuweisen, die zwar nicht die Schwelle der Denkmal- 
bedeutung erreichen können, die aber für den histori- 
schen Zusammenhang doch belangvoll sind. 

Wir sollten uns zumindest einmal eines klarmachen: 

Das Denkmalerlebnis, d.h. auch die Präsenz des Ge- 
schichtlichen, die Glaubwürdigkeit materieller Erinne- 
rung ist doch gerade im Kontext einer alten Stadt nicht 
nur eine Sache des Schönen, des Auffälligen, sondern 
auch des Einfachen, und ich füge hinzu: eine Sache 
nicht nur des Sehens, sondern auch des Wissens, der 
Bewußtheit. In fataler Mißachtung gerade dieser letzte- 
ren Tatsache haben wir (und ich sage nochmals: haben 
wir!) in den vergangenen Jahrzehnten in immensem 
Ausmaß die Eliminierung der nicht gestalteten und der 
nicht sichtbaren Denkmalschichten betrieben und da- 
bei zugunsten eines heilen Stadtbildes auch den histori- 
schen Stadtboden weithin ausgehöhlt. 

Natürlich wird heute bei jedem Bodeneingriff nachge- 
fragt, wieweit er mit Archäologie befrachtet sein kann 
und insofern vorher zur archäologischen Grabung ver- 
pflichtet. Aber auch unabhängig von der Frage, wieweit 
in den älteren Kulturschichten jeweils auch wirklich 
Archäologiefunde zu erwarten sind - der Stadtboden ist 
darüber hinaus in jedem Fall auch Gründungsboden 
für den überkommenen Baudenkmalbestand und inso- 
fern Bestandteil des Geschichtsdenkmals Stadt. 

Wo denn anders wird das Geschichtliche als Erfah- 
rungswert, nämlich Geschichte im Geschichteten, zwin- 
gender vermittelt und zum Bewußtsein gebracht als in 
der alten Stadt? 
Mit einer fast schon peinlichen Empfindlichkeit beach- 
ten wir bei allen Baufragen in der historischen Stadt 
das Gestalterische, den historischen Farbbefund, die hi- 
storisch gerechte Pflasterung und für den Neubau die 
Kleinmaßstäblichkeit. Dabei ist es eigentlich doch erst 
der Gründungsboden selbst, der den materiell glaub- 
würdigen Zusammenhang stiftet für den Kontext, für 
das Ganze einer historisch gewachsenen Stadt. 

Die Verantwortlichen hier im Saal, und ich rechne die 
Denkmalpflege immer wieder dazu, sollten zumindest 
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darüber nachdenken, was es heißt, wenn - nach den 
neuesten Erhebungen - in einem historischen Stadtkern 
beispielsweise wie Ulm der einst geschichtsträchtige 
Stadtboden heute umgewälzt und geschichtlich ausge- 
löscht ist bis auf magere 20 Prozent. Und selbst dieser 
Rest wird durch zunächst eine weitere Tiefgarage und 
durch das bevorstehende Tieferlegen der Neuen Straße 
weitestgehend für immer eliminiert werden. 

Die Stadt Ulm ist nur ein Beispiel unter vielen. All die- 
se anskizzierten Beobachtungen sind so auf einen Nen- 
ner zu bringen: Nicht was die wiedergewonnene Schön- 
heit alter Städte betrifft, dafür aber um so mehr, was ih- 
re geschichtliche Authentizität angeht, die emotionelle 
Befragbarkeit auf ihren historischen Charakter - da 
sind wir in den letzten Jahrzehnten doch unheimlich 
nackt geworden. 

Nun diskutieren in diesen Jahren Stadtplaner, Kommu- 
nalpolitiker, Verkehrsplaner, Wirtschaftsleute usw. ver- 
stärkt die Frage nach der zukünftigen Stadt und in ihr 
die Rolle des historischen Stadtkernes. Multifunktiona- 
le oder MonoStrukturen usw. 

Die Frage wird auch bei unseren Referenten aus der 
kommunalen Politik auftauchen. Sie wird für uns dort 
von zusätzlicher Bedeutung sein, wo beispielsweise die 
Verkehrserschließung in Verbindung mit den Kompo- 
nenten Einzelhandel, Wohnen, Fußgängerzone, Ver- 
waltung, ruhender Verkehr, stadträumliche Faktoren 
usw. immer wieder von unmittelbarer Auswirkung ist, 
auch für die Chancen des Geschichtsbestandes. 

Wir erwarten gerade in diesem Fragenbereich auch un- 
orthodoxe Denkansätze, wenn Sie so wollen: realisti- 
sche Utopien, die jedenfalls zur Herausforderung wer- 
den können für den Schematismus, mit dem ehedem 
die Großkaufhäuser zielsicher, den historischen Markt- 
platz zerstörend, ihren Standort im Stadtkern gesucht 
haben, mit dem nun heute etwa die Parkierungseinrich- 
tungen selbst unter den unterschiedlichsten Vorausset- 
zungen stets einkaufsmittig und zugleich stadtbild- 
freundlich in den Boden gerammt werden. 

Aber wie sich die künftige Entwicklungspolitik und in 
ihr der Veränderungsbedarf auch gestalten wird - das 
elementare Grundbedürfnis nach materieller geschicht- 
licher Erinnerung, nach einem historisch geprägten 
Umfeld wird dabei - unabhängig von allen Trendmög- 
lichkeiten im Denkmalthema - eine unveränderliche 
Größe bleiben. Und ebenso der Auftrag der Denkmal- 
pflege. Auch künftige Generationen werden aus ihrem 
geschichtlichen Selbstverständnis heraus einen An- 
spruch auf Denkmäler, auf eine fortwirkende Vergan- 
genheit erheben. 

Daran gemessen ist die heutige Altstadtpraxis in ihrer 
Ergebniserwartung auf uneingeschränkte Funktions- 
tüchtigkeit in einem neuwertig historischen Stadtbild 
unter Inkaufnahme eines z.T. radikalen Substanzentzu- 
ges weithin auch ein Stück Egoismus und Verantwor- 
tungslosigkeit gegenüber künftigen Generationen. 

Dies jedenfalls steht im Hintergrund, wenn die Denk- 
malpflege in dieser Tagung mehr Bestandsschonung 
bzw. das, was heute als „sanfte Sanierung" apostro- 
phiert wird, anmahnt und dazu in den folgenden Refe- 
raten auch konkrete Wege aufzeigen wird. 

Wege, die (kurz gesagt) über die Nachdenklichkeit hin- 
aus, die ich hier provozieren wollte, erstens zu mehr 
Wissen über den verpflichtenden Denkmalbestand füh- 

ren und zweitens auch zum rechtzeitigen Einbringen 
denkmalpflegerischer Belange. 

Keine Trendwende also, kein Neuanlauf zu wieder ein- 
mal geänderten fachdenkmalpflegerischen Grundsät- 
zen. Das Ganze vielmehr mit dem begründeten Anlie- 
gen, die Sanierung, die Planung und den notwendigen 
Veränderungseingriff einerseits und die Denkmalerhal- 
tung andererseits gegenseitig besser kalkulierbar zu ge- 
stalten, und dies mit dem Ziel, eine Minimierung der 
Substanzeinbußen, aber auch der Sachkonflikte und 
der Kosten zu erreichen. 

Und wenn dieses Vorhaben zunächst doch als etwas zu 
optimistisch ausgelegt erscheint: Wir wissen, wovon wir 
reden. Unsere Anregungen beziehen sich auf konkrete 
Erfahrungen. 

Zur Erläuterung für diejenigen Gäste, die unsere Ta- 
gung nach der Eröffnung doch wieder verlassen müs- 
sen, zitiere ich hier vorweisend nur kurz jenes Beispiel 
Konstanz, das in den Fachreferaten sicher noch eine 
Rolle spielen wird: Ein Sanierungsquartier mitten in 
der Konstanzer Altstadt; ein Baubestand, von dem man 
meinte, daß die wesentlichen Geschichts- und Denk- 
maldaten bekannt waren, so im Informationszuschnitt 
der Denkmalliste. 

Auf dieser Basis dann die Planung für stadtdienliche 
Neunutzungen, für erhaltenden Umbau und gleicher- 
maßen für Abbruch des offensichtlich Entbehrlichen. 

Erst eine gründliche Baubegehung und eine vertiefte 
Bauuntersuchung durch Baudenkmalpflege und Stadt- 
archäologie, die zusätzlich und verdienstvoll begleitet 
wurde durch Nachforschungen im Stadtarchiv und im 
Planarchiv der Stadt, führte zu vorher ungeahnten Er- 
kenntnissen: Ein Hauptteil des zunächst offenbar be- 
langlosen Altgemäuers konnte - mußte erkannt werden 
als ein Baubestand, der auf mittelalterliche Stadthäuser 
des Konstanzer Patriziats zurückgeht. Ein Sachverhalt, 
der mittlerweile in einem weiteren Schritt durch die 
Bauforschung und durch eine nutzungsbedingte Ar- 
chäologiegrabung im bislang unberührten Hofbereich 
fundträchtig bestätigt wurde. 

Die Sanierungsplanung der Stadt wird sich auf diesen 
Sachverhalt, und dies gerade auch im längst festliegen- 
den Nutzungskonzept, einstellen müssen. Sie tut dies, 
und nachdem Herr Bürgermeister Fischer, dem die gan- 
ze Sache am Hals hängt, hier sitzt und nachher zu uns 
sprechen wird, füge ich in herausfordernder Weise (im 
Moment auch nicht gegen besseres Wissen) hinzu: sie 
tut dies in kooperativer Weise. 

Aber an einem kommt man inzwischen nicht mehr vor- 
bei: Im Nachhinein-Tarocken, jetzt erst umfassend 
Rücksichtnahme auf die Denkmalseite - das bedeutet 
weithin Umplanung, kostet mehr Zeit, wahrscheinlich 
auch zusätzliches Geld, provoziert sicherlich auch 
denkmalpolitische Konflikte im Gemeinderat und so in 
jedem Fall Reibungsverluste - vermeidbare Belastun- 
gen. Aber, so werden Sie mir entgegenhalten, so sind 
doch wie viele Sanierungen in den letzten Jahren gelau- 
fen und zum Konfliktpotential geworden. 

Mehr noch müßte man freilich fragen: Und wie viele 
Sanierungen sind inzwischen auch gründlich und 
stumm über die Bühne gegangen, laut nur in der Begei- 
sterung über die neuwertig renovierte Fachwerkfassade, 
innen allerdings ohne genaueres Hinschauen durch den 
Konservator, damit zwar ohne Konflikt, aber ab sofort 
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auch ohne Probleme mit der geschichtlichen Substanz - 
die gibt es nicht mehr! 

Heute, d. h. aus der aufmerksamen Beobachtung aktuel- 
ler Sanierungsmaßnahmen, wissen wir, in welchem 
Ausmaß damals (und ich unterstelle, daß ich mit dem 
„damals" hoffentlich auch recht behalten werde) eben 
auch die ganze Fülle hausgeschichtlicher Spuren und 
Dokumente im Bauschutt mit weggefahren wurde. 

Ich sage dies ohne klugen Zeigefinger. Die naheliegen- 
de und berechtigte Frage: Warum erst im nachhinein 
denkmalpflegerischerseits diese Schadensklage, warum 
erst jetzt diese Untersuchungen? Ich beantworte sie 
ganz schlicht: Wir wußten nicht um diesen Sachverhalt. 
Erst der massierte Eingriff in den Jahrhunderte hin- 
durch mehr oder minder unberührten Innenbestand der 
Althäuser hat allerdings schlagartig bewußt gemacht, 
daß Bauuntersuchung und Bauarchäologie am einfa- 
chen Denkmalhaus kein Luxus sind, den man sich nur 
bei Burgen oder im romanischen Kirchenboden leisten 
darf. 

Heute also wissen wir es, und wir versuchen mit diesem 
Wissen hier auf der Tagung nicht nur für uns recht zu 
haben, sondern bei Ihnen auch recht zu kriegen. 

Spätestens an dieser Stelle und in dieser Öffentlichkeit 
möchte ich hier auch dem Innenministerium, dem 
Denkmalministerium (und damit ja auch der Landesre- 
gierung) dafür danken, daß wir in diesem ganz unat- 
traktiven Problembereich in den Personal- und Haus- 
haltsfragen für dieses Aufgabenfeld, im Ausbau der 
Bauforschung, der Stadtarchäologie usw. auch in der 
sachorientierten Anpassung der Förderungspraxis mit 
außerordentlichem Verständnis ebenso außerordentlich 
unterstützt wurden. 

Nicht in jedem Sanierungsbau steckt ein hochkarätiges 
Konstanzer Patrizierhaus. Sie sollten aus dem Vorgang 
Konstanz zunächst nur die folgend genannten Gesichts- 
punkte in die Tagung mit hinein- und dann später auch 
mit nach Hause nehmen: 

So zum ersten die Feststellung: Jede Sanierungsmaß- 
nahme und vor allem jede Planung im Denkmalzusam- 
menhang ist in der Güte der Sachauseinandersetzung 
und in ihrem denkmalpflegerischen Ergebnis abhängig 
von der frühzeitigen Beteiligung der Denkmalpflege. 
Frühzeitig, d.h. zum Zeitpunkt der ersten gesprächsfä- 
higen Maßnahmeüberlegungen, und nicht erst dann, 
wenn ein festliegender Gemeinderatsbeschluß etwa für 
den Standort einer Tiefbaumaßnahme oder beim begei- 
sterten Neueigentümer des Baudenkmals ein unverträg- 
liches Nutzungskonzept wieder umgestoßen werden 
muß. 

Innerhalb der Fakten- und Datenfülle einer Maßnah- 
menplanung im Denkmalzusammenhang ist der Denk- 
malbestand die einzige Größe ohne jede Möglichkeit 
zur Mobilität. Auch wenn dies zuweilen genau umge- 
kehrt gesehen wird, d.h. wenn das Translozieren ganzer 
Denkmalhäuser oder das Verschieben des Löwentores 
in Stuttgart, oder das Herauslösen und Versetzen von 
Denkmalsehenswürdigkeiten sogar als Denkmalgewinn 
verstanden und praktiziert wird. 

Es hieße aber das Denkmalthema doch auf den Kopf 
stellen, wenn diese Immobilität als eine doch geschicht- 
lich begründete Qualität des überkommenen Denkmal- 
bestandes relativiert oder gar außer Kraft gesetzt wird 
durch die ganz andere, von uns selbst geschaffene Im- 

mobilität festliegender Planungen, Erwartungshaltun- 
gen oder Förderprogramme, die aus einem Informa- 
tionsmangel am Denkmalsachverhalt vorbei entstanden 
und so zur Denkmalgefährdung werden. 

Eine zweite Feststellung: Jede Denkmalpflege kann be- 
kanntlich nur so gut sein, wie es das Wissen um die 
Denkmale ist. 

In diesem Sinne ist der Stellenwert der Denkmalliste, 
die immer noch rundherum in allen Denkmalfragen als 
Absicherung für den schreibtischbequemen Vollzug des 
Denkmalschutzes und gleichermaßen als Einstieg in die 
Denkmalpraxis angesehen wird, zu relativieren. 

Für den Denkmalumgang und speziell für unseren Zu- 
sammenhang führt allein jene vertiefte Bestandserhe- 
bung oder das, was wir insgesamt heute mit „vorleisten- 
der" Denkmalpflege umschreiben, zur Benennbarkeit 
der denkmalverpflichtenden Realitäten. 

Das heißt im einzelnen: Baubegehung, eingehende Be- 
standsuntersuchung, gegebenenfalls (d.h. dort, wo vom 
erkennbar komplizierten historischen Sachverhalt her 
ein Bedarf besteht) auch ein verformungsgetreues Auf- 
maß, gegebenenfalls auch Bauforschung oder beglei- 
tende Bauarchäologie, Photogrammetrie, restauratori- 
sche Untersuchung. 

Die Archäologie ist ihrerseits dabei, für die Planungs- 
praxis zusätzlich Sicherheit zu schaffen durch einen so- 
genannten Stadtkataster, der nun nicht nur Auskunft 
gibt über die bekannten archäologisch relevanten Berei- 
che; vielmehr wird nun in einer Negativ-Kartierung 
dargestellt, welche Bodenbereiche (nach den Unterla- 
gen beispielsweise im städtischen Planarchiv) durch die 
Tiefbaumaßnahmen des 19. und 20. Jahrhunderts be- 
reits gestört oder gänzlich zerstört und so gegebenen- 
falls für Erneuerungseingriffe problemlos verfügbar 
sind. 

Eben diese Negativ-Erhebung hat inzwischen das er- 
schreckende Ausmaß der schon geschehenen Eingriffe 
(siehe Beispiel Ulm) deutlich gemacht: Die gestörten 
Bereiche werden - wie der Abbruchbestand im Bauplan 
- gelb eingefärbt. In den meisten Kernstädten ist dem- 
nach förmlich bereits eine hochgradige „Gelbsucht" 
hereingebrochen. 

Eine dritte Feststellung: Die denkmaldienlichen Vor- 
aussetzungen für eine bestandsschonende, sanfte Stadt- 
erneuerung sind nur in einer konzertierten Aktion, d.h. 
nur unter Mitleistung der Kommunen, zu erreichen: 
nur durch die ergänzenden bauhistorischen Forschun- 
gen etwa des Stadtarchivars, durch Erhebungen im 
Planarchiv usw. Erst die unterschiedlichen Erhebungen 
und Forschungsstränge ergeben dann jene Informa- 
tionsdichte, die als konkrete Entscheidungsgrundlage 
das Sanierungsgeschehen aus dem sogenannten Denk- 
malverdacht herausführt und zudem so manche baufor- 
scherische Untersuchung und genauso das archäologi- 
sche Suchgraben von vornherein überflüssig machen 
kann. 

An dieser Stelle bringe ich kurz auch unser Arbeitsheft 
„Ortsanalyse" erneut in Erinnerung. Den Gemeinden 
wird damit eine anschauliche Hilfestellung geleistet für 
die Erarbeitung jener historischen Ortsanalyse, die 
letztendlich die entscheidende Grundlage ist für den 
verantwortlichen Umgang mit geschichtlichen Baube- 
reichen - auch mit jenem Bestand, der die Schwelle der 
Denkmalbedeutung nicht erreicht. 
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Mit einer vierten und letzten Feststellung sollte schließ- 
lich auch dies noch klargestellt sein: Die hier nur an- 
skizzierten Schritte für mehr Bestandsschonung, für ei- 
ne denkmalverträglichere Stadterneuerung müssen rea- 
lisierbar, müssen von den personellen und materiell 
verfügbaren Möglichkeiten her machbar und von der 
Sache her verhältnismäßig ausgelegt sein. 

Mit aus diesem Grund haben wir daher Prioritäten ge- 
setzt, d.h., daß wir diese zusätzlichen Anstrengungen 
zunächst nur in ca. 80 Stadtkernen verfolgen - eben in 
jenen noch nicht durchsanierten Kernbereichen, die be- 
kanntermaßen eine besondere Dichte an Denkmalbe- 
deutung aufweisen. 

Aber auch die Bauforscher wissen, daß sie dieses Auf- 
gabenfeld nicht als Tummelplatz für ihre historische 
Neugierde verstehen und den Altbau nicht sozusagen 
zersuchen können, sondern streng eingegrenzt sich an 
den Maßnahmenotwendigkeiten zu orientieren haben. 

Bei den Archäologen sind derartige Anmerkungen 
nicht nur überflüssig, sondern fast beleidigend. Durch 
die oft genug leichtfertig vom Zaun gebrochenen Gra- 
bungsnotwendigkeiten (Bergungsaktionen, müßte man 
eigentlich sagen) sind sie sowieso längst überfordert 
und zur Selbstdisziplin gerufen. 

Aber unabhängig von den fachlichen und von den ma- 
teriellen Fragen geht es zunächst um die Grundeinstel- 
lung zur Sache: 

In nächster Zeit, das darf ich hier ankündigen, wird das 
Innenministerium wieder einmal eine sehr anschauli- 
che, von unserem Amt erarbeitete Informationsschrift, 
in diesem Fall zum Thema Stadtarchäologie, herausge- 
ben. Die Textverfasserin, Frau Dr. Oexle, schreibt darin 
(und ich zitiere dies als zutreffend für die Gesamtheit 
der hier vorgetragenen Anliegen): 

„Dies alles macht aber nur einen Sinn, wenn wir die 
Städte, ihre Baudenkmale, ihr Gefüge und ihre unterir- 
dische Geschichte als Partner akzeptieren. Wenn wir 
lernen, aufmerksam hinzusehen und immer wieder zu 
fragen, wie sie jahrhundertelang funktioniert haben, 
was sie ertragen, was wir ihnen heute zumuten können 
und in welchem Zustand wir sie unseren Kindern über- 
geben wollen." 

Prof. Dr. August Gebeßler 
Präsident des Lande.sdenkmalamtes Baden-Württemberg 
Mörikestraße 12 
7000 Stuttgart I 
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